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Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Möglichkeit, zu dem Entwurf eines Thüringer Hausarztesicherstellungsgesetzes sowie den
vom Ausschuss beschlossenen Fragen Stellung zu nehmen, darf ich mich bedanken und für die
Frledrlch-SchlUepUnjversilät Jena dazu folgendes mitteilen:

1. Zu dem Gesetzentwurf hat dfe Universität keinen Anmerkungen. Die darin enthaltenen Regularien
sind transparent aufgeführt und das vorgesehene besondere Gewicht der Auswahlgespräche wird
mit den ausgewogenen Kriterien der Vorstufe und dem hier besonders berücksichtigten
strukturierten fachspezffischen Studierfähigkeitsfest (sog. Medizinertest) sowie dem reduzierten

Elnfiuss der Note der Zugangsberechtigung auch dem politisch artikulierten Willen gerecht

2. Zu den vom Ausschuss beschlossenen Fragen nehmen wir wie folgt Stellung:

Frage 1: Die alleinige ARzeptanz von Bewerbungen für eine hausärztfiche Tätigkeit wird unter
mehreren Gesichtspunkten als zielführend angesehen.

Zum einen ist die Anzahl der Studien p (ätze, die fm Rahmen dieser Vorabquote für Medizin verteilt
werden können " mit derzeit 17 - begrenzt und „überschaubar". Eine fachliche Erweiterung dieses
Kreises würde daher wahrscheinlich zu einer Reduzierung von Bewerberinnen und Bewerbern für
die hausärztliche Versorgung führen und damit dem politischen Willen einer besseren
hausärztlfchen Versorgung widersprechen. Zum anderen bestehen Zweifel, ob zu einem Zeitpunkt
vor Studjenbeginn seitens der Bewerberinnen und Bewerbern eine Vorab-Festlegung auf eine
Fachrjchtung bereits objektiv und seriös möglich wäre. Der Studienablauf beinhaltet erst im
klinischen Bereich eine stärker neigtingsorientierte Ausprägung. Da neben dem eigentiichen
Studienabschfuss dann auch noch im Anschluss die fachärztfiche Weiterbildung erfolgreich
absofviert werden soll/muss, würde man hier möglicherweise efne Auswahl unter den
Bewerberinnen und Bewerbern anhand einer „Zuordnung" vornehmen, die erst mehrere Jahre
später überhaupt erst relevant ist, Es wird daher ein Belassen der Verpflichtung auf eine

hausärztl!che Tätigkeit nachdrücklich empfohlen.
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Frage 2: Eine Ausweitung des Gesetzesentwurfs und der Regelung im Rahmen der Vorabquote auf
die Sludiengänge Zahnmecfizin und Pharmazie Qeweils Abschlussziei Staatexamen) wird als nicht
zjelführend eingeschätzt.

Aus Sicht der Universität stünde ein hoher finanzielier Aufwand für ein solches fachspezifisches
Auswahlverfahren eine nur sehr begrenzte Anzahl an potentielien Platzen gegenüber. Unter der
Annahme der gleichen Quotierung wären dies für die Zahnmedizin gerade einmal drei bis vier
Studienplätze und für die Pharmazie ungefähr fünf Sludienplätze. Hier sollten vieimehr andere
Anreizsysteme geschaffen werden, um Studierende bzw. potentielle Absolventinnen und
Absolventen (frühzeitig) an Thüringen und einen zahnärztlichen bzw. pharmazeutischen Einsatz
hier vor Ort zu binden.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


